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Zum dritten Mal wird der Rektor der 

Universität Oldenburg, Professor 

Rainer Krüger, das Instrument der 

Remonstration einsetzen, um einen 

fassung nach ungerechtfertigten Ein- 

stellungsverweigerung zu bewahren, 

Betroffen ist der Diplom-Physiker 

R. Weber, der für ein Jahr als For- 

scher in dem von der Deutschen For- 

schungsgesellschaft unterstützten 

Projekt "Probleme des Verkehrslärms"   Wissenschaftler vor einer seiner Auf- 

| Rektor remonstriert zum dritten Mal gegen Ministererlaß 
unter Leitung von Professor Volker 

Mellert mitarbeiten sollte. Das Mi- 

nisterium lehnte jetzt die Einstel- 

lung Webers mit der Begründung ab, 

er biete nicht die Gewähr dafür, 

sich jederzeit für die freiheitlich 

demokratische Grundordnung einzuset- 

zen. Weber wird vorgeworfen, sich 

in der KBW-nahen Organisation "Ge- 

sellschaft zur Unterstützung der 

Volkskänpfe" (GUV) betätigt zu haben, Drittmitteln finanziert werden. 
Krüger erklärte dazu, es sei ihm 

BERNIE TOPTEBERFeT: 

völlig unbegreiflich, wie man einen 

Wissenschaftler, der nur über einen 

sehr begrenzten Zeitraum Forschungs- 

aufgaben wahrzunehmen habe, die Ein- 

stellung lediglich wegen vermuteter 

Sympathiesantenschaft zum KBW ver- 

wehren könne - zumal es sich um Auf- 

gaben handle, die nicht dem öffent- 

lichen Dienst vorbehalten seien und 

nicht einmal aus Haushalts-,sondern 

eh   
Minister besteht auf Einleitung 
einesVerfahrens gegen Steenken 
In einem erneuten Erlaß hat der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und 
Kunst, Professor Eduard Pestel, den Rektor der Universität Oldenburg, Profes- 
sor Rainer Krüger, aufgefordert, umgehend eine Voruntersuchung gegen den wis- 
senschaftlichen Assistenten im Fach Physik, Dirk Steenken, wegen seiner poli- 
tischen Aktivitäten im KBW einzuleiten. Damit hielt der Minister seine Weisung 
vom 2. Mai dieses Jahres im vollen Umfang aufrecht, obwohl der Rektor zunächst 
durch Remonstration und dann in Form einer persönlichen Anhörung in Hannover 
erhebliche verfassungsrechtliche und verfassungspolitische Bedenken gegen den 
Erlaß erhoben hatte. Zu der neuerlichen Weisung erklärte Krüger in einer er- 
sten Stellungnahme, er sehe sich nunmehr gez.ungen, die Voruntersuchung einzu- 
leiten, da alle ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel ausgeschöpft seien. 

In dem Erlaß vom 2. Mai hatte der Mi- 

nister den Rektor angewiesen, gegen das 

KBW-Mitglied Steenken unverzüglich dis- 

ziplinarische Vorermittlungen wegen 

seiner "leitenden Funktionärsstellung" 

‘ im KBW einzuleiten und ihn mit sofor- 

tiger Wirkung von seiner Antsführung 

zu entbinden, sollte sich der Verdacht 

im Vorermittlungsverfahren bestätigen. 

Ein anschließendes Untersuchungsverfah- 

ren müsse unter der Zielsetzung eins 

leitet werden, Steenken endgültig zu 

entlassen. 

Bei seiner Anhörung im wissenschafts- 

ministerium vor 14 Tagen hatte Krüger 

seine Bedenken gegen diesen Erlaß u. 

a. damit begründet, die Weisung gebe 

bindend die Rechtsauffassung vor, daß 

allein die leitende Funktionärstätig- 

keit im KBW bereits eine Dienstpflicht- 

verletzung sei. Eine solche Automatik 

zwischen leitender Funktionärstätig- 

keit und der Feststellung einer Dienst- 

pflichtverletzung, die in keiner Weise 

auf konkrete Äußerungen oder Handlur- 
gen des betroffenen Beamten abstelle, 
verstoße aber gegen bindende Feststel- 
lungen des Bundesverfassungsgerichts, 
denen zufolge Artikel 21 des Grundge- 
setzes nicht nur die Parteiorganisati- 
on, sondern auch ihre Mitglieder und 
Funktionäre schütze. 
Diese bindenden Feststellungen seien 
auch durch die neuere Rechtsprechung 
des Bundesvertassungsgerichts nicht 
aufgehoben oder eingeschränkt worden. 
Unter Berufung auf ein Rechtsgutachten 
der Professoren Blanke und Sterzel wies 
der Rektor darauf hin, daß das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts vom 22. 

5. 1975 in der Begründung höchst wider- 
sprüchliche Aussagen mache, die zum 
großen Teil nicht entscheidungserheb- 
lich seien. Solchen für die Entschei- 
dung selbst nicht unverzichtbaren Aus- 

sagen der Begründımg komme keine Bin- 
dungswirkung zu. 

Krüger wies in diesem Zusammenhang dar- 

auf hin, daß diese Auffassung auch in 
der rechtswissenschaftlichen Auseinan- 
dersetzung um diese Entscheidung von 
namhaften Juristen vertreten werde 
Durch eingehende Befassung mit der 
Rechtsprechung und Literatur zum Bundes= 
verfassungsgerichtsurteils vom 22. 5. 
1975 habe er sich die persönliche Über- 
zeugung gebildet, daß die vom Minister 
bindend vorgegebene Rechtsauffassung 
nicht durch bindende Feststellungen des 
Bundesverfassungsgerichts zu stützen 
seien. Selbst die nicht bindenden Fest- 
stellungen der Begründung dieses Ur- 
teils gingen davon aus, daß die Mit- 
gliedschaft und Tätigkeit in einer Par- 
tei als solche nur ein Teil der Fest- 
stellung sein könnten, daß ein Beamter 
seine Dienstpflicht zum Eintreten für 
die Verfassungsordnung verletze. 

Die Weisung des Ministers stelle dem- 

gegenüber ausschließlich auf eine Be- 

tätigung in einer nicht verbotenen Par- 
tei ab. Über diese verfassungsrecht- 
lichen Bedenken hinausgehend stellte 
der Rektor auch seine verfassungspoli- 
tischen Bedenken gegen eine Regierungs- 
praxis dar, die das Feststellungsmono- 
pol des Bundesverfassungsgerichts zur 

Verfassungswidrigkeit von Parteien da- 

durch umgehe, daß sie nachgeordnete 

Behörden zwinge, in Einzelverfahren ge- 

gen einzelne Parteimitglieder rechtlich 
vorzugehen. _ 3 

Pestel erklärte in seinem neuen Erlaß 

Fortsetzung S. 2
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Kooperationmit Groninger Institut 
In der Sitzung des Senats vom 29. Juni berichtete der stellvertretende Rektor 

Professor Friedrich W. Busch über ein Kooperationsvorhaben der Universität mit 

dem "Instituut voor Lerarenopleiding 'Ubbo Emmius'" der Universität Groningen. 

Zum Wintersemester 1977/78 werden erstmals Zehn bis zwölf niederländische Ger- 

manistikstudenten des Lehrerbildungsinstituts ein Semester ihres Regelstudiums 

in Oldenburg absolvieren: ein Vorhaben, das bei positivem Verlauf ein inte- 

grierter Bestandteil des entsprechenden Studiengangs in Groningen werden soll. 

Der Modellversuch zur Einphasigen Leh- 

rerausbildung in Oldenburg hatte be- 

reits in seiner Frühphase das Interes- 
se des Instituts '"Ubbo Emmius' erregt, 

da es selbst zu einer Gruppe niederlänm- 

discher Hochschulen gehört, die eben- 

falls die weitgehende Integration von 

Theorie und Praxis in der Ausbildung ‚, 

für pädagogische Berufe anstrebt. In 

einem "reformierten Studium" von acht 

bzw. neun Semestern werden "einphasig" 

Lehrer des 2. und des (niederen) 3. 
Grades ausgebildet, die eine Lehrbe- 

fugnis bis - am deutschen Schulsystem 

gemessen - in die erste Klasse der Se- 

kundarstufe II erwerben, Der Studien- 

gang konstituiert sich zu gleichen Teir 

len aus Veranstaltungen zu zwei (Schul- 

Fächern und dem .erziehungs- und ge- 

sellschaftswissenschaftlichen Bereich; 

über die gesamte Studienzeit erstrek- 

ken sich verschiedene Formen der Aus- 

einandersetzung mit pädagogischer Pra- 

xis (Hospitationen, Schulpraktika), 

die von Hochschullehrern und Lehrern 

betreut werden. 

Bereits jetzt haben verschiedene Ge- 

spräche zwischen Vertretern der beiden 

Hochschulen in Groningen und Oldenburg 

einen fruchtbaren Meinungsaustausch 

über die Erfahrungen mit den Reformpla- 

nen zur Lehrerausbildung, mit den Mg- 

lichkeiten und Grenzen bei ihrer Um- 

setzung in universitäre und gesell- 

schaftliche Praxis eingeleitet (Das nio- 

derländische Institut führt z.B. einen 

andauernden Kampf um die im ursprüngli- 

chen Reformpaket geplante Einbeziehung 

der Ausbildung, von Lehrern des 1. Gra- 

des -Gymnasiallehrer- in ein einheit- 

liches Gesamtkonzept; vgl. die Olden- 

burger Sitwation!). Eine in Groningen 

vorgelegte umfangreiche Dokumentation 

über den Olzenburger Modellversuch 

ELAB belegt die Intensität der über na- 

tionale Grenzen hinaus reichenden bil- 

dungspolitischen Diskussion. 

Das Interesse an einer Zusammenarbeit 

zwischen der Universität Oldenburg und 

dem Ubbo-Smmius-Institut findet nun 

eine erste konkrete Umsetzung auf der 

Ebene eines Studentenaustausches in 

sprachwissenschaftlichen Studiengängen, 
Alle Groninger Studierenden des Faches 

Deutsch, die den 2. Grad der Lehrbe- 

fähigune anstreben, werden ihr 9. und 

letztes Studiensemester in Oldenburg 

verbringen. Ihr Studienziel ist einer- 

seits ein "Dauertraining Deutsch" (un- 

terstützt durch spezifische Veranstal- 

tungen in Erreich "Deutsch als Fremd-    

sprache"), zum anderen aber auch eine 

allgemeine Steigerung beruflicher 

Kompetenz, zu der die Universität 0l- 

denburg durch eine Öffnung möglichst 

vieler Studienangebote und Projekte 

für die Gaststudenten beitragen kann. 

Oldenburger Studenten mit dem Studien- 

schwerpunkt "Deutsch als Fremdsprache" 

werden voraussichtlich als erste Aus- 

tauschpartner nach Groningen gehen; 

mit der Aufnahme des Studiengangs "Nie 

derlandistik" gewinnt die Kooperation 

in absehbarer Zeit weiter an Bedeutung. 

In der längerfristigen Perspektive die- 

ses ersten Studentenaustausches mit 

einer ausländischen Hochschule sollte 
es liegen, über die Auswertung der Er- 

fahrungen und die Entwicklung vielfäl- 

tiger wissenschaftlicher Kontakte mit 

der Universität Groningen und ihren 

Teilinstitutionen in ein partnerschaft 

liches Verhältnis zu treten. Eine von 
der Senatskommission für Auslandsange- 

legenheiten durchgeführte Umfrage un- 

ter den Lehrenden der Universität 01- 

deıburg hat Groningen als einen Schwer- 

punkt bereits bestehender oder ge- 

wünschter Kooperationsformen mit aus- 

ländischen Universitäten deutlich wer- 

den lassen: der im WS anlaufende Stu- 

dentenaustausch kann wesentlich zum 

Aufbau zukünftiger Auslandsbeziehun- 

gen unserer Universität beitragen. 

Klaus Winter (Auslandsreferent) 
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Minister besteht 

auf Einleitung... 
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dazu, er teile diese Auffassung nicht. 
Wörtlich meinte er: "Ich sehe die we- 

sentliche und daher auch verbindliche 

Aussage des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfGE 39, 334) darin, daß die ver- 
fassungsfeindliche Zielsetzung einer 

Partei im Rahmen des Art. 33 Abs. 5 
Grundgesetz, hier bei der Beurteilung 

der beamtenrechtlichen Treuepflicht, 

auch dann gegen alle Bewerber für den 

öffentlichen Dienst und Angehörigen des 

öffentlichen Dienstes, die sich mit der 

Zielsetzung der Partei identifizieren 

und sie aktiv fördern, gewertet werden 

kann, wenn das Bundesverfassungsgericht 

noch nicht gem. Art. 21 Abs. 2 GG über 

die Verfassungswidrigkeit der Partei 

entschieden hat. Es ist nicht entschei- 

dend, ob die aktive Förderung der Par- 
tei ohne formale Bindung zu ihr oder 

aufgrund einer Mitgliedschaft oder auf- 

grund einer Funktionärsstellung gelei- 

stet wird. Die Funktionärsstellung wer- 

te ich allerdings als ein starkes I- 

diz für eine äußerst aktive Förderung 

einer Partei und damit auch deren vor- 

handener verfassungsfeindlicher Ziel- 

setzung. Ich bitte Sie, diese Auffas- 

sung auch bei der Beurteilung in ande- 
ren möglichen Fällen zugrunde zu legen. 

Im Fall Steenken kommt hinzu, daß der 

Minister des Inneren eine große Reihe 

von Einzelaktivitäten belegt hat, die 

nach seiner Auffassung insgesamt den 

Schluß zulassen, daß der Beamte als 

einer der aktivsten Vertreter des KBW 

in Nordwestniedersachsen angesehen 

werden muß." 

  

Der Niedersächsische Wissenschafts- 

minister Professor Eduard Pestel hat 

die Einleitung disziplinarrechtli- 

cher Vorermittlunger gegen elf Pro- 

fessoren aus Niedersachsen, darunter 

acht Oldenburger Hochschullehrer,an- 

gekündigt, die zu den Herausgebern 

der Dokumentation zu dem in der Göt- 

tinger AStA-Zeitung erschienen Arti- 

kel "Buback - ein Nachruf" gehören. 

Die insgesamt 48 Hochschullehrer 

und Rechtsanwälte aus acht Univer- 

sitätsstädten der Bundesrepublik 

hatten in der kurzen Dokumentation 

neben der wörtlichen Wiedergabe des 

umstrittenen Nachrufes Stellungnah- 

men von Organisationen und Zeitunm- 

gen, einen Aufsatz von Rosa Luxem-   burg, zum Thema "Terror" sowie eine 

kurze eigene Stellungnahme dazu ver- 

öffentlicht. Nachdrücklich erklär- 

ten in diesem Zusammenhang die Hoch- 

schullehrer, sie wollten mit der 

Disziplinarverfahren gegen Hochschullehrer 
Herausgabe eine öffentliche Diskus- 

sion über den Inhalt des Nachrufes 

ermöglichen. Gerade die Passage, die 

angeblich die Ermittlungsverfahren 

und Polizeiaktionen ausgelöst hätten, 
seien inzwischen ungehindert mehr- 

fach in der Presse nachgedruckt 

worden. Unterdrückt werde aber bis- 

her gerade ein großer Teil des übri- 

gen Inhalts, in dem der Verfasser 

zu einer anderen Bewertung seiner 

ersten spontanen Gefühle und zu 

einer moralischen und politisch be- 

gründeten Absage an Gewaltanwendung 

komme. 

Pestel indes will diese Argumenta- 

tion nicht gelten lassen. Er erklär- 

te wörtlich: "Wer angsichts des Im 

halts des Buback-Artikels ... argu- 

mentiert, man habe nur das Recht auf 

Meinungsfreiheit wahrgenommen, ver- 

sucht darüber hinwegtäuschen, daß 
er doch längst Partei ergriffen hat". 

  
  

  

   


